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Bericht • 

des Ausschusses für Vermögenssicherung 

über die Regierungsvorlage' (83 der Bei
lagen): Bunde~gesetz über. die Nichtiger
klärung von Vermögensübertragungen,. die 
während der deutschen Besetzung österreichs 

., erfolgt sind. . 
Die oJtj~ngenannte Regierungsvorl;ge. wurde 

vom Ausschuß für Vermögenssicheqmg in seiner 
Sitzung vom.25. April 1946 einer eingeBenden 
Vorbetatung ,unterzogen. . ' . 

durch welche inden sieben Jahren, seit dein März 
1938, die re.chtmäßigen Eigentümer aus ihren' 
Remten 'verdrängt wurden. 

Diesem Erfordernis wird durch den vorliegen
den Gesetzentwurf vollständig entsprochen; wes
halb der Ausschuß nur einige mehr stilistische 
Knderungen für notwendig hielt. So wurde der 
Ausdruck "Vermögensübertragungen" im Titel 

\ und im § 1 des Entwurfes durch die Worte 
"Rechtsgeschäfte und sonstjge Rechtshandlungen" 
ersetzt, ferner durch eine Umstellung ~es üb~igen 
Wortlautes des § 1 besonders klar herausgearbei
tet, daß es sich um Vorgänge .handdt, die nur 
durch. die Besetzung österreichs' seitens des Deut
schen Reiches möglich wurden. Auch im § 2 hat 
der Ausschuß eine stilistische Knd.erung vorge
nommen. . . 

i' 

. Der Ausschuß war sich darüber einig, daß die 
gegenwärtig bestehende ungeklärte Rechtslage in 
bezug auf außerordenblich, große Vermögens
werte kein Dauerzustand werden darf und daß 
daher ein Eingriff der Gesetzgebung notwendig 
erscheint. Wohl sind die Werte, die während der 
delltschen . Besetzung österreichs .ihrep. . recht
mäßigen Eigentümern entzogen wurden, auf 
Grund des Gesetzes vom 10. Ma,i 1945, St. G. BI. 
Nr. iO, erfaßt worden und befinden sich zum 
Teil schon wieder im Besitze ,ihrer rechtm~ßigen 

"Eigentümer. Doch fehlt bisher ein Gesetz, das 

Auf Grund seiner Vorber~tung stellt somit der' 
Ausschuß für Vermögenssicherung den An t r a.g, 
der Nationalrat wolle dem angeschlossenen Ge- . /1'. 
setzentwurf die verfassungsmäßige Zus~immung 
erteilen. 6 ' die Ungültigkeit all der Rechtsgeschäfte und son

. stigen RecJ:{tshandlungen formell ausspricht, .... . 
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Dr. Kolb, 
Berichterstatter .' 
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Wien, 25. April 1946. 
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Mayrhofer, ' 
Obmann. 

; 

.9 

.. ' 

I' 

\. 

91 der Beilagen V. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



/ 

, . 

\. 

\ 

i 
). 

• 

Bundesgesetz . vom 1946 
über die Nichtigerklärung von Rechtsgeschäf
len und sonstigen Rechtshandlungen, die 
während der deutschen Besetzung österreichs 

erfolgt sind. 

, Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Entgeltliche und unentgeltliche Redm
geschäfte und sonstige Rechtshandlungen während 
der deutsch.en Besetzung Osterreichs sind null 
un~ nichtig, wenn _sie im Zuge seiner durch das 
Deutsche Reich erfolgten politischen oder· wirt
schaftlichen Durchdringung vorgenommen wor-
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den'sind, um natürlichen o,der juristischen Per-· 
so~en Vermägenschaften oder V ermögensrech~e 
zu entzi~hen, die ihnen am 13. März 1938 zuge~ 
standen sind. . 

§ 2. Die A~t der Gelte~dmachung uhd d'er ' 
Umfang der Ansp~üche, die sich 'aus §'1 er~eben, 
wird durch Bundesgesetz geregelt. . \ 

§ 3. Mit der V~nziehurtg dieses Bundesgesetzes 
ist 'das,Bundesministerium ;für Vermögenssiche
rung und Wirtschaftsplanung im Einvernehmen 
mit den beteiligten Bundesministerien betraut. 
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